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In Beantwortung der in der Sitzung des National-

·rates am 11. Oktober 1972 seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat h~BER, REGENSBURGER und Genossen überreich

ten, an mich ger.ichteten Anfrage Nr. 807/J, betreffend 
die Zuweisung der Wohnung LIENZ, Nußdorferstraße 1 O/P/li , 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zunächst erscheint es mir notwendig, die der ge
genständlichen Anfrage vorangestellten allgemeinen Aus
führungen der Fragesteller in einem entscheidenden Punkt 

zu berichtigen. Entgegen den in der vorliegenden Anfrage 

aufgestellten Behauptungen trifft es nämlich nicht zu, 
daß ein Beschluß der Wohnungskommission des Militär
kommandos Tirol, die Wohnung in LIENZ, NußdorferstraEe 10/ 
Parterre links, dem Vizeleutnant Karl UNTERASINGER zuzu
erkennen, vorlag. Vielmehr sprach sich die Wohnungskommission 
dafür aus, die in Rede stehende Wohnung dem in der Reihe 
der Wohnungswerber im Hinblick auf dessen sozialen und 
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sonstigen berücksichtigungswürdigen Verhältnisse mit 

erheblichem Abstand an erster Stelle eingestuften 

Oberstabswachtmeister PONHOLZER zuzuweiseno 

Im einzelnen darf ich zu der gegenständlichen 

Anfrage folgendes bemerken: 

Zu 1 und 2: 

Da bei der Vergabe der in Rede stehenden Naturalwohnung 

nicht anders, vorgegangen wurde als die Vfolmungskommission 

vorschlug~ sehe ich keine Veranlassung 9 die verfügte Yl'oh

nungsvergabe zu widerrufeno 

Zu 3~ 

Selbstverständlich werde ich~ so wie schon bisher? auch 

in Hinkunft bei der Vergabe von Wohnungen auf die Vor

schläge der Wohnungskomrnission gemäß den Bestimmungen 
des einschlägigen Erlasses entsprechend Bedacht nehDen. 
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